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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

25.10.2018 

Geschäftszahl 

Ra 2018/20/0014 

Rechtssatz 

Der Umstand, dass die Ausfolgung der Aufenthaltsberechtigungskarte unterlassen wurde, kann für sich 
genommen vor dem Hintergrund des § 28 Abs. 1 AsylG 2005 die Annahme, das Verfahren sei jedenfalls nicht 
zugelassen, nicht begründen. 
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